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STADT NEUSS 
 

DER BÜRGERMEISTER 

TOP 

GREMIUM DIENSTSTELLE, BERICHTERSTATTER 

Rechnungsprüfungsausschuss Rechnungsprüfungsamt 

Herr Blasche 

 

ART DER BERATUNG  

X öffentlich  nicht öffentlich BERATUNGSUNTERLAGE  

BETREFF  

Prüfung des Jahresabschlusses 2009 und der zwei Sonderhaushalte (Hesemann-Stiftung 
und Reindl-Stiftung) 
 

BERATUNGSFOLGE (DATUM, GREMIUM)  ABSTIMMUNGSERGEBNIS 

15.03.2011 Rechnungsprüfungsausschuss 5 Ja-Stimmen, 
4 Enthaltungen 

08.04.2011 Rat der Stadt Neuss  

 

FINANZIELLE  AUFWAND / AUSZAHLUNGEN IN EURO ERTRÄGE / EINZAHLUNGEN IN EURO 

AUSWIRKUNGEN GESAMTAUFWAND/ 
-AUSZAHLUNGEN 

IM HH 
VERANSCHLAGT 

DIFFERENZ GESAMTERTRÄGE /  
-EINZAHLUNGEN 

IM HH 
VERANSCHLAGT 

DIFFERENZ 

(DETAILS SIEHE 
SACHVERHALT) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

FOLGEKOSTEN (DETAILS SIEHE SACHVERHALTSDARSTELLUNG) 

0,00 € 

ZUSCHÜSSE (DETAILS SIEHE SACHVERHALTSDARSTELLUNG) 
 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNG 
 
1. Der Rat der Stadt Neuss beschließt die Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Neuss 

und der zwei Sonderhaushalte (Hesemann-Stiftung und Reindl-Stiftung) zum 31.12.2009 gem. 
§ 96 Abs.1 GO NW. 

2. Die Ratsmitglieder erteilen dem Bürgermeister gem. § 96 Abs.1 GO NW Entlastung.  

 
  
SACHVERHALTSDARSTELLUNG 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2009 der Stadt Neuss wurde dem Rat in seiner Sitzung am 
29.10.2010 vorgelegt und hiernach vom Rat zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss 
verwiesen. 
Dieser bedient sich gem. § 102 GO NW des Rechnungsprüfungsamtes. Dieses wiederum hat mit 
Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses die PricewaterhouseCoopers Deutsche Revision 
AG (PWC) in Düsseldorf mit der Prüfung beauftragt. 
 
Der Jahresabschluss ist gem. § 101 Abs. 1 GO NW dahingehend zu prüfen, ob er ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Stadt vermittelt. Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften 
und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet worden sind. Die Inventur, das Inventar und die 
Übersicht der örtlich festgesetzten Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände sind in die Prüfung 
einzubeziehen. 
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Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses hat sich nach § 101 Abs. 6 GO NW auch darauf zu 
erstrecken, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss im Einklang steht und insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt 
vermittelt. Dabei ist darauf einzugehen, ob die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der 
Stadt zutreffend dargestellt sind.  
 
Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft ist auch weiterhin ein wichtiger 
Gegenstand der Jahresabschlussprüfung (vgl. Innenministerium NRW (Hrsg.): Neues Kommunales 
Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen. Handreichung für Kommunen, 3. Auflage, S.309). Die 
entsprechenden Prüfungen wurden vom RPA durchgeführt und sind in einem 
Gesamtprüfungsbericht dokumentiert. 
 
Der Prüfbericht von PWC schließt mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ab und erfüllt 
die o. g. gesetzlichen Vorgaben. Der Rechnungsprüfungsausschuss schließt sich diesem 
Bestätigungsvermerk auf Vorschlag des Rechnungsprüfungsamtes an, so dass dem Rat die 
Feststellung des Jahresabschlusses 2009 empfohlen werden kann. 
 
 
Die Entwürfe der Jahresabschlüsse 2009 der Hesemann-Stiftung und der Reindl-Stiftung zum 
31.12.2009 wurden dem Rat in seiner Sitzung am 29.10.2010 vorgelegt und hiernach vom Rat zur 
Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Feststellung der Jahresabschlüsse 
der beiden rechtlich selbständigen Stiftungen erfolgt nach § 98 Abs. 2 GO NW in Verbindung mit § 
96 Abs. 1 GO NW durch den Rat der Stadt Neuss. 

 

Die Prüfung der rechtlich selbständigen Stiftungen Hesemann und Reindl erfolgte gemäß § 98 Abs. 
1 S. 2 GO NW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NW und §§ 102 Abs. 1 GO NW sowie 103 Abs. 1 
GO NW, für die Hesemann-Stiftung zugleich aufgrund § 12 Satz 2 der Stiftungssatzung. 

 

Die Revisionshandlungen konzentrierten sich auf Ordnungsmäßigkeitsprüfungen. Maßgeblich 
hierbei sind das Stiftungsgesetz NRW sowie die Bestimmungen der einzelnen Satzungen. 
Prüfungsgegenstand waren insbesondere: 

• Erhaltung des Stiftungsvermögens gemäß § 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz NRW 

• Satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel gemäß § 4 Abs. 1 Stiftungsgesetz NRW 

• Ordnungsmäßigkeit der Stiftungsverwaltung und Geschäftsführung 

 
Nach Auffassung des RPA vermitteln die Jahresabschlüsse der Stiftungen unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage. 

 

Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens und der satzungsgemäßen Verwendung der 
Erträge des Stiftungsvermögens hat keine Einwendungen ergeben. 

 
 
Von der Möglichkeit, gem. § 101 Abs. 2 GO NW vor Abgabe des Prüfberichts an den Rat zum 
Prüfergebnis Stellung zu nehmen, hat der Bürgermeister keinen Gebrauch gemacht. 
 
Gemäß § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NW entscheiden die Ratsmitglieder (also ohne Bürgermeister) über 
die Entlastung des Bürgermeisters. Der Gesamtprüfungsbericht des RPA stellt fest, dass aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse nach Auffassung des RPA dem Bürgermeister 
Entlastung erteilt werden kann. 
 
Die Gewinn-/Fehlbetragsverwendungsentscheidung bezüglich des Jahresabschlusses der Stadt 
Neuss bleibt einem besonderen Beschluss vorbehalten. 
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Der Gesamtprüfungsbericht des RPA sowie der PWC-Prüfbericht sind als Anlage beigefügt. 

 

  

ANLAGENNUMMER BEZEICHNUNG 

RPA 1/2011 - 1 Bericht PWC über die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 

RPA 1/2011 - 2 Gesamtbericht des RPA über die Prüfung des 
Jahresabschlusses 2009 
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